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E D I TO R I A L 

TRANSFORMATION, NICHT WANDEL

Unlängst fand die BETT, die weltweit größte Messe für Bildungstechnolo-
gie, in London statt. Aussteller: vom Start-up bis zu den Riesen wie Google, 
Apple, Microsoft, Samsung. Die Presse berichtete vom Besuch des oberös-
terreichischen Bildungslandesrats, der Ideen für den Unterricht der Zukunft 
sammeln wollte. Ein begrüßenswertes Unterfangen – hoffentlich mit Wirkung 
auf gesamtösterreichischer Ebene – und Beweis dafür, dass Verantwortli-
che das Thema ernst nehmen. Schon in wenigen Jahren wird durch Digita-
lisierung, Vernetzung und Automatisierung alles auf den Kopf gestellt sein. 
Wo sich heute noch die „alte“ Welt und die „automatisierte“ Welt in Koexis-
tenz gegenüberstehen und sich mancher voll Romantik, Wehmut und/oder 
Unlust an Veränderung an das Gewohnte klammert, wird bald eine Transfor-
mation stattgefunden haben, die alles bisher Dagewesene in den Schatten 
stellt. Dematerialisierung nennen die Autoren Kreutzer/Land diese unser 
gesamtes Leben erfassende Neuordnung („Dematerialisierung – Die Neu-
verteilung der Welt in Zeiten des digitalen Darwinismus“). (Vor-)Schulkinder 
wachsen bereits in und mit der Transformation auf, für sie ist sie selbstver-
ständlicher Teil des Lebens. Es liegt nahe, dass auch ein effektives Ausbil-
dungswesen angepasster Methoden und Systeme bedarf, um der neuen Zeit, 
dem neuen Denken und den neuen Fähigkeiten der heranwachsenden Gene-
ration gerecht zu werden. 

Dass auch zentrale betriebliche Prozesse wie das Rechnungswesen be-
troffen sind, ist ebenso evident. Dabei geht es schon längst nicht mehr nur 
um „papierlos“, sondern um die Neudefinition ganzer Abläufe. Nicht BETT, 
sondern POT steht für unser neu formiertes Prozess-Optimierungs-Team, das 
Ihnen ab sofort die damit verbundenen attraktiven Chancen und Vorteile 
aufzeigt. Sehen Sie mehr auf Seite 28 zu HL Flow. Eine interessante Lektü-
re wünscht Ihnen Ihr

ALEXANDER HOFER
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INVESTIT IONSZUWACHSPRÄMIE – 
EINE FÖRDERUNG OHNE 
ENDGÜLTIGE RECHTSGRUNDL AGE

D as Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft schafft neue Reize in Form der KMU-Investi-
tionszuwachsprämie. Das Bundesministerium für Fi-

nanzen wird demnach in den Jahren 2017 und 2018 für die 
Attraktivierung von Investitionen jeweils € 87,5 Mio zur Ver-
fügung stellen, um damit rund 10.000 Unternehmen in Ös-
terreich zu unterstützen.

W E R K A N N  E I N E  FÖ R D E RU N G E R H A LT EN ? 

Natürliche und juristische Personen, dh der Einzel- 
unternehmer ebenso wie die GmbH und auch Personenge-
sellschaften (OG und KG), welche ein gewerbliches Unter-
nehmen betreiben. Die freien Berufe sind, mit Ausnahme 
von Mitgliedern der Kammer der Architekten und Ingenieur-
konsulenten, ebenso wie bspw Landwirte im Rahmen ihrer 
Urproduktion, ausgeschlossen. Große Unternehmen, das 
sind jene mit 250 oder mehr Mitarbeitern und mehr als 50 
Mio Jahresumsatz oder mehr als 43 Mio Bilanzsumme, wer-
den nicht gefördert.

Neugründer sind auch ausgeschlossen, da sie nicht 
auf drei Jahresabschlüsse mit je 12 vollen Monaten zurück- 
greifen können.

W ELCH E I N V EST I T I O N EN  SI N D FÖ R D E R BA R ?

�� Investitionen in neues, abnutzbares Anlagevermögen,
�� in einer Betriebsstätte in Österreich,
�� welche bei Kleinst- und Kleinunternehmen zumindest 
um 50 TEUR und bei mittleren Unternehmen zumindest 
um 100 TEUR höher liegen als der Durchschnittswert der 
letzten drei Jahre.*

A L S N I CH T FÖ R D E R BA R E I N V EST I T I O N EN 
W E R D EN  BSPW A N GESEH EN :

�� gebrauchte Wirtschaftsgüter,
�� leasingfinanzierte Wirtschaftsgüter,
�� der Ankauf von Fahrzeugen, die auch Transportzwecken 
dienen (Ausnahme: innerbetriebliche Transportfahrzeu-
ge wie bspw Stapler und Arbeitsmaschinen),
�� immaterielle Wirtschaftsgüter (zB Homepage, Software),
�� Finanzanlagen,
�� Grundstücke,
�� aktivierte Eigenleistungen,
�� der Ankauf von Musik- und Spielautomaten und
�� Projekte mit förderbaren Kosten von über 5 Mio.

Investitionen in Gebäude, die ein nicht operatives Un-
ternehmen tätigt und an einen Betreiber vermietet, sind 
nicht förderbar.
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W I E H O CH  I ST  D I E  FÖ R D E RU N G?

Für Kleinst- und Kleinunternehmen beträgt sie 15 % des 
Investitionszuwachses (begrenzt mit einem Investitionszu-
wachs von 450 TEUR) und für mittlere Unternehmen 10 % 
des Investitionszuwachses (begrenzt mit einem Zuwachs 
von 750 TEUR).

K A N N  D I E  FÖ R D E RU N G MI T  A N D E R EN 
FÖ R D E RU N GEN  KOM B I N I E RT W E R D EN ?

Unter bestimmten Voraussetzungen soll eine Kombina-
tion mit „aws Garantieprogrammen“ und „aws erp-Kredit-
programmen“ möglich sein. Darüber hinaus sollen teilweise 
Kombinationen mit anderen Bundes- und Landesförderun-
gen möglich sein.

W I E W I R D D E R A N T R AG GEST ELLT ?

Der Antrag muss jedenfalls vor Bestellung, Beginn der Ar-
beiten bzw Baubeginn gestellt werden! Wir als Ihr Steuerbe-
rater müssen den Durchschnittswert der letzten drei Jahre 
bestätigen. Der Antrag erfolgt bei der Austria Wirtschaftsser-
vice Gesellschaft mbH (aws) bzw für Betriebe der Tourismus- 
und Freizeitwirtschaft bei der Österreichischen Hotel- und 
Tourismusbank Gesellschaft m.b.H. (siehe https://foerder-
manager.awsg.at).

Wichtig ist zu beachten, dass es noch keine endgültige 
Rechtsgrundlage gibt. Dies führt zu entsprechenden Prob-
lemen, insbesondere da der Antrag vor Durchführung der 
Projekte gestellt werden muss und wir uns bereits mitten 
im Jahr 2017 befinden.

Am 28.2.2017 hat der Ministerrat auch für große Unterneh-
men eine Investitionszuwachsprämie beschlossen. Die Prä-
mie soll mit 10 % des Investitionszuwachses, welcher min-
destens 500 TEUR betragen muss, festgesetzt werden, wobei 
maximal ein Zuwachs von 10 Mio Euro gefördert wird. 

D R .  N A D J A 
H U B M A N N

ist Steuerberaterin 
und ua spezialisiert auf 
Umgründungen, Land- und 
Forstwirtschaft
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*  KU R Z E R KL Ä RT

Kleines Unternehmen: weniger als 50 Beschäftigte und 
nicht mehr als 10 Mio Jahresumsatz oder Bilanzsumme.

Mittleres Unternehmen: weniger als 250 Beschäftigte 
und nicht mehr als 50 Mio Jahresumsatz oder 43 Mio Bi-
lanzsumme.

Anmerkung: Die Beschäftigten sind in Vollzeitäquivalen-
te umzurechnen.

DAS BANKGESPRÄCH

B E RU FLI CH E R U N D PR I VAT E R Ü B E R B LI CK

Für den nachhaltigen Erfolg einer eigenen Praxis müs-
sen viele Komponenten optimal ineinandergreifen. Unter  
anderem gilt es, das berufliche und private Finanzgeschehen 
jederzeit einfach und transparent überblicken zu können.

„Als selbständige Ärztin oder Arzt können Sie nicht auf 
jedem Gebiet selbst Experte sein, aber Sie müssen jeder-
zeit auf entsprechendes Expertenwissen zugreifen können“, 
weiß Klaus Kranner, Leiter des Kompetenz-Centers für Ärz-
te und Freie Berufe, aus langjähriger Erfahrung. „Wir haben 
unser Angebot speziell an diese Bedürfnisse angepasst und  
verfügen darüber hinaus über ein eingespieltes Netzwerk 
an Fachleuten, die weiteres Know how beisteuern können.“

 
Konto mit Exklusivstatus

Das Kompetenz-Center für Ärzte und Freie Berufe ist der  
Finanzpartner, der lebensbegleitend und auf Augenhöhe 
agiert, mit der ärztlichen Berufswelt vertraut ist und auch 
das Privatleben umfassend berücksichtigt. Zum Beispiel 
mit dem PANTHER.Medicus-Konto, exklusiv für selbständige  
Ärztinnen und Ärzte. Es wurde als optimale Drehscheibe für 
sämtliche Bedürfnisse rund um Praxis und Privatleben ent-
wickelt.

Medicus-Konto als "All in"-Paket

Die „All in“-Pauschalverrechnung inkludiert Karten für 
den Zahlungsverkehr, Internetbanking, sämtliche Buchungen 
über das Konto, eine höhere Habenverzinsung im Vergleich zu  
Standardkonten und ein kostenloses Privatkonto. Klaus  
Kranner: „Somit können Sie das Ordinationsgeschehen und all 
Ihre privaten Finanzfragen gleichermaßen im Auge behalten.“ 

Die Beraterinnen und Berater im Kompetenz-Center für  
Ärzte und Freie Berufe kennen die besonderen Anforderun-
gen, die sich schon ab der Praxisgründung für selbständi-
ge Ärztinnen und Ärzte ergeben. Sie verfügen über langjähri-
ge Erfahrung auf diesem Spezialgebiet und finden auch bei  
komplexen Fragestellungen die beste Lösung. 

Klaus Kranner, MBA, CFP®

Leiter des Kompetenz-Centers für 
Ärzte und Freie Berufe der 
Landes-Hypothekenbank Steiermark AG und 
der Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG

T +43(0)316 8051 - 5820
klaus.kranner@landes.hypobank.at
www.hypobank.at
Radetzkystraße 15-17, 8010 Graz
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BEISPIEL

Ein Kleinunternehmen plant für 2017 Projekte (Anschaf-
fung und Einrichtung von Büro- und Geschäftsausstattung 
und Anschaffung einer Leimpresse) iHv 60 TEUR. Die Investi-
tionen für 2014 betrugen 10 TEUR, für 2015 30 TEUR und 2016 
20 TEUR. Daraus ergibt sich ein 3-Jahres-Durchschnitt von 
20 TEUR. Der Investitionszuwachs beträgt in diesem Fall 40 
TEUR. Eine Förderung ist nicht möglich, da der Zuwachs bei 
Kleinunternehmen zumindest 50 TEUR betragen müsste. Wer-
den für 2017 Projekte iHv 90 TEUR getätigt (da ursprünglich 
für das Jahr 2018 geplante Investitionen vorgezogen werden), 
beträgt der Investitionszuwachs 70 TEUR und der Zuschuss 
15 % von 70 TEUR. Aus diesem Beispiel wird ersichtlich, dass 
eine gut durchdachte Investitionsplanung unerlässlich ist. 
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VERMIETUNGSOBJEKTE IM 
STEUERLICHEN VISIER 

E ine Anlegerwohnung zeichnet aus, 
dass sie zumeist als neues Ob-
jekt für Vermietungszwecke ange-

schafft wird. Dabei wird Umsatzsteu-
er vom Verkäufer in Rechnung gestellt. 
Sofern die Wohnung nach Erwerb um-
satzsteuerpflichtig vermietet wird, kann 
die in Rechnung gestellte Umsatzsteu-
er vom Finanzamt rückgefordert oder im 
besten Falle überrechnet werden. Die 
Umsatzsteuer aus dem Kauf der Woh-
nung ist somit kein Kostenfaktor!

Die durch die Vermietung für Wohn-
zwecke erzielten Einnahmen unterlie-
gen einem ermäßigten Steuersatz iHv 
10 %. Parkplatzmieten, die Lieferung 
von Wärme und die Miete für bewegli-
che Einrichtungsgegenstände sind von 
dieser Begünstigung nicht umfasst und 
mit dem Normalsteuersatz iHv 20 % be-
lastet. Umsatzsteuer und Vorsteuer wer-
den regelmäßig – monatlich oder vier-
teljährlich – mit einer sogenannten 
Umsatzsteuervoranmeldung gemeldet. 
Ein Guthaben (im Voranmeldungszeit-
raum des Kaufs) kann vom Finanzamt 
rückgefordert, eine Zahllast muss an 
das Finanzamt bezahlt werden.

ANLEGERWOHNUNG – 
WORAUF SIE ES 
ANLEGEN SOLLTEN!

Bei einer Beendigung der Vermie-
tungstätigkeit durch einen umsatzsteu-
erfreien Verkauf oder durch Eigennut-
zung innerhalb von 20 Jahren nach dem 
Erwerb muss die beim Kauf abgezoge-
ne Vorsteuer anteilig an das Finanzamt 
rückerstattet werden. Bei einem Verkauf 
nach 8 Jahren müssen beispielsweise 
12/20tel der bei Kauf in Anspruch ge-
nommenen Vorsteuer an das Finanzamt 
rückgeführt werden.

Die Überschüsse aus der Vermie-
tung werden durch Gegenüberstellung 
von Einnahmen und Werbungskosten 
ermittelt. Der Überschuss ist als Teil des 
Einkommens des Vermieters einkom-
mensteuerpflichtig. Zu den Einnahmen 
zählen die Mieten und Betriebskosten, 
zu den Ausgaben Betriebsksoten, Zin-
sen und Verwaltungskosten sowie die 
Absetzung für Abnutzung (AfA). Als AfA 
können 1,5 % des Gebäude(!)wertes 
geltend gemacht werden. Der Gebäu-
deanteil wird, soweit sich nicht aus dem 
Vertrag eine genaue Aufteilung ergibt, 
mit 60 % (bis 2016: 80 %) des Kaufprei-
ses bemessen. Diese Fiktion, die auch 
bei Altgebäuden gilt, kann bei schon 

vor 2017 vermieteten Gebäuden durch 
ein Gutachten widerlegt werden. Durch 
die zwischenzeitig ergangene Grundan-
teilsverordnung erfolgt nun eine Diffe-
renzierung dahingehend, dass in vie-
len Gebieten Österreichs weiterhin die 
bisherige pauschale Aufteilung ange-
wendet werden kann. In Gemeinden 
mit mehr als 100.000 Einwohnern, ist 
der Gebäudeanteil bei Gebäuden mit 
mehr als 10 Wohneinheiten laut Verord-
nung mit 70 % zu bemessen. 60 % kom-
men daher für Gebäude in Ballungszen-
tren in Betracht, welche weniger als 10 
Wohneinheiten aufweisen.

Zu Beginn der Vermietung wird vom 
Finanzamt die Einkunftsquelleneigen-
schaft geprüft, indem vom Vermieter 
regelmäßig eine sogenannte Progno-
serechnung angefordert wird. Darin ist 
darzustellen, dass sich innerhalb eines 
angemessenen Zeitraums von 20 Jah-
ren ein Totalüberschuss ergeben wird.

VOM  A N LEGE R ZUM  V E R K Ä U FE R

Soll eine mit Vorsteuerabzug ange-
schaffte und vermietete Wohnung ver-
äußert werden, ist insbesondere inner-



9

halb des Prognosezeitraums und des 
Vorsteuerberichtigungszeitraums be-
sondere Vorsicht geboten. Unter Um-
ständen gehen im schlechtesten Fall 
die positiven Wirkungen bei Umsatz- 
und Einkommensteuer verloren. Wie 
schon oben dargestellt, kann ein Ver-
kauf (wie auch der Wechsel zur Eigen-
nutzung) zu einer Vorsteuerkorrektur 
führen. Beim Verkauf einer Anlegerwoh-
nung wird eine gegebenenfalls verwirk-
lichte Wertsteigerung (der „Gewinn“) 
mit bis zu 30% besteuert. Wurde die 
Wohnung zwischenzeitlich als Haupt-
wohnsitz genutzt, kann unter gewissen 
Umständen ein einkommensteuerfreier 
Verkauf erfolgen. 

9

M M A G .  K R I S T O F
P Ö L Z L E R

ist Assistent Steuern
und spezialisiert auf 
Immobilienertragsteuer
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GRENZZIEHUNG AB 2016

Land- und forstwirtschaftliche Ne-
bentätigkeiten sind ua Fuhrwerks-
dienste, Maschinenvermietung, 

bäuerliche Nachbarschaftshilfe, Dienst-
leistungen gegenüber Nicht-Landwir-
ten, Betriebshilfe für andere landwirt-
schaftliche Betriebe, Winterdienst, 
Zimmervermietung. Um als land- und 
forstwirtschaftliche Nebentätigkeiten 
zu gelten, ist die wirtschaftliche Unter-
ordnung notwendig. Eine wirtschaftli-
che Unterordnung liegt vor, wenn 
�� die Grenzen des Nebengewerbes 
der Gewerbeordnung nicht über-
schritten werden,
�� die Nebentätigkeit dem eigenen 
land- und forstwirtschaftlichen Be-
trieb untergeordnet ist und 
�� in der Nebentätigkeit Betriebsmittel 
verwendet werden, die auch im eige-
nen Betrieb verwendet werden. Gibt 
es mehrere Betriebsmittel der glei-
chen Art, muss glaubhaft gemacht 
werden, dass deren Verwendung am 
eigenen Betrieb notwendig ist.

Diese Nebentätigkeiten werden in 
unterschiedlichen Gruppen zusammen-
gefasst: 
�� Privatzimmervermietung bis zu 10 
Betten (50 % pauschale Ausgaben)
�� Photovoltaikanlagen mit überwie-
gender Stromverwendung in der 
eigenen Land- und Forstwirtschaft 
Überschusseinspeisung (Einnah-
men-Ausgaben Rechnung)
�� Be- und Verarbeitung (ohne Buschen-
schank), Almausschank und alle an-
deren aufzeichnungspflichtigen 
land- und forstwirtschaftlichen Ne-
bentätigkeiten bis € 33.000 pro Jahr

�� „Bäuerliche Nachbarschaftshilfe“ 
zu ÖKL-Maschinenselbstkosten

Liegt keine wirtschaftliche Unter-
ordnung vor und werden die Grenzen 
der einzelnen Gruppen überschritten, 
ist von einem eigenständigen Gewer-
bebetrieb auszugehen.

Die bäuerliche Nachbarschafts-
hilfe war bisher in der Einkommen- 
steuererklärung nicht zu erfassen, soweit 
Maschinendienstleistungen für andere 
Landwirte nur mit den Maschinenselbst-
kosten verrechnet wurden. Ab 2016 wur-
de für diese bäuerliche Nachbarschafts-

hilfe eine zusätzliche Grenze eingeführt: 
€ 33.000 dürfen nicht überschritten wer-
den. Dann liegt automatisch die gefor-
derte wirtschaftliche Unterordnung vor 
und muss nicht gesondert nachgewiesen 
werden. Erst wenn die Umsätze aus der 
bäuerlichen Nachbarschaftshilfe (ohne 
alle anderen Umsätze aus Nebentätig-
keiten) € 33.000 überschreiten, ist die 
wirtschaftliche Unterordnung nachzu-
weisen. Übersteigen diese Umsätze nicht 
25 % der Gesamtumsätze, so ist weiter-
hin trotz Übersteigens der € 33.000 von 
steuerlich begünstigten Einkünften aus 
Land- und Forstwirtschaft auszugehen.

LANDWIRTSCHAFTLICHE 
NEBENTÄTIGKEITEN
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T R A N SP O RT V E RSI CH E RU N G

Damit Ihre betriebliche Existenz nicht durch Transport-
schäden bedroht ist.

Was kann im Rahmen der Transportpauschalversicherung 
versichert werden?

Unternehmer befördern zu eigenen Zwecken, mit eigenen 
Fahrzeugen und eigenem Personal und sind damit selbst für 
die transportierten Sachen verantwortlich.

GÜT E R PA USCH A LT R A N SP O RT V E RSI CH E RU N G
Jeder Transport birgt ein Risiko, aber gerade als Erzeu-

gungsbetrieb und Handelsunternehmen lebt Ihr Betrieb von 
einem florierenden Geschäft im In- und Ausland. Doch mit je-
dem Kilometer, auf dem Sie Ihre Güter selbst befördern, steigt 
das Risiko eines Schadens. Die Güterpauschaltransportversi-
cherung ersetzt Ihren Schaden bei Verlust oder Beschädigung 
von Waren, Vorräten und Erzeugnissen. Leider kann die wert-
volle Ware beim Transport oder aber auch bereits beim Be- 
und Entladen beschädigt oder sogar zerstört werden. Gerade 
für kleinere Unternehmen kann bereits ein kleiner Transport-
schaden zu finanziellen Problemen führen. Die Pauschaltrans-
portversicherung schützt Ihr wertvolles Gut.

SE RV I CEGE R ÄT E
Erzeugungs-, Montage- und Servicebetriebe haben ihre 

wichtigsten Servicegeräte jederzeit griffbereit in ihrem Fahr-
zeug. Damit Ihr Werkzeug und Ihre technische Betriebsein-
richtung nicht nur auf Transportwegen versichert sind, son-
dern auch bis zu fünf Tage im Fahrzeug, ohne jedes Mal neu 
aus- bzw. eingeräumt werden zu müssen, gibt es die Gene-
rali Domizildeckung.

MUST E R KO LLEK T I O N
Die Musterkollektionsversicherung ist gerade für Unter-

nehmen mit dem Bedarf von Kollektionen des Handels oder 
des Erzeugers auf Reisen essenziell. Musterkollektionen sind 
während der Reise inklusive der Aufenthalte gedeckt.

Profitieren Sie von der individuellen Beratung durch Spe-
zialisten für die Transportversicherung.

OPTIMAL VERSICHERT
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Helmut Robnik
helmut.robnik@generali.com

Generali Versicherung AG
AGENTUR LEIBNITZ
Reichsstraße 82
8430 Leibnitz/ Österreich 
T +43 3452 76516 12 
www.generali.at

U N SE R T I PP

Achten Sie bei der Verrechnung Ihrer 
Leistungen an andere Landwirte darauf, 
ob Sie vielleicht eine Grenze schon fast 
ausgeschöpft haben. Durch Mitberech-
nen oder Nichtberechnung der Arbeits-
leistung können Sie die Zuordnung zu 
den jeweiligen Gruppen steuern:
�� Gruppe „bäuerliche Nachbar-
schaftshilfe“: Reine Maschinen-
selbstkosten werden verrechnet 
(ohne Arbeitsleistung).
�� Gruppe „Direktvermarktung und an-
dere aufzeichnungspflichtige Ne-
bentätigkeiten“: Maschinenselbst-
kosten und Arbeitsleistung wird 
verrechnet. 

M AG .  M A R I A 
KO LLE R
ist Steuerberaterin 
und ua spezialisiert 
auf Umsatzsteuer
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rechtlicher Sachverhalte ersetzen kön-
nen. Unsere strategischen Ansätze be-
dingen Größe und fähige Partner bzw 
Mitarbeiter. Wir freuen uns, dass wir 
nun einen weiteren Meilenstein legen 
konnten: das Zusammenwachsen mit 
der Steuerberatung Feldbach.

ST E U E R B E R AT U N G FELD BACH

Die Steuerberatung Feldbach wurde 
1973 von Steuerberater Dr. Hans Mai-
er gegründet. Insgesamt 15 Mitarbei-
ter sind in der Steuerberatung, dem 
Rechnungswesen und in der Personal-
abrechnung für Klienten innerhalb und 
außerhalb der Region tätig. Hofer Lei-
tinger wird künftig durch Steuerberate-
rin Dr. Nadja Hubmann die Geschäfts-
führung in Feldbach ergänzen und steht 
neben den Steuerberatern Mag. Andre-
as Christandl, Mag. Maria Koller und Dr. 
Hans Maier zur Verfügung.

WOVO N  SI E  KÜ N F T I G PRO FI T I E R EN

 Rund 70 hochqualifizierte und en-
gagierte Mitarbeiter ermöglichen ab 
sofort und besser den je, Kompetenz 
durch Spezialisierung, Persönlichkeit 
durch individuelle Betreuung und Dy-
namik und Kreativität in der Beratung 
zu bieten. Die technologischen Ent-
wicklungen werden künftig gemein-
sam zum Nutzen der Klienten beider 
Unternehmen forciert. Das gilt auch für 
die fachlichen Spezialisierungen von 
Mitarbeitern – beispielsweise im Um-
gründungssteuerrecht, in der Land- und 
Forstwirtschaft, der Umsatzsteuer, der 
Besteuerung von Kapitalvermögen und 
bei Immobilien(veräußerungen). Unser 
Konzept stellt außerdem sicher, dass 
Sie Ihre gewohnten und geschätzten 
Ansprechpartner behalten.  

 

HOFER LEIT INGER  
STEUERBERATUNG UND 
STEUERBERATUNG FELDBACH 
GEHEN AB SOFORT  
GEMEINSAME WEGE. 

Unternehmensentwicklung heißt, 
der Zukunft unternehmerisch auf 
der Spur zu bleiben. Geschäftsmo-

delle und betriebliche Prozesse müs-
sen gerade heute in den Fokus der Ver-
antwortlichen rücken: Passen sie noch 
in Zeiten, wo die unaufhaltsame Digi-
talisierung zur Vernetzung der Dinge 
und zur Automatisierung führt, wo im-
mer das möglich ist? Nicht nur im Ge-
schäftlichen, in allen Lebensbereichen 
wird die Komplexität zunehmen. Für 
Hofer Leitinger heißt nachhaltige Un-
ternehmensentwicklung in der Steu-
erberatung Investition in „intelligen-
te Technologien“ und Spezialisierung 
auf fachlicher Ebene. Wir sind außer-
dem überzeugt, dass persönliche Be-
treuung in einem automatisierten Um-
feld – entgegen mancher Ansicht – an 
Bedeutung gewinnen wird. In der Steu-
erberatung sorgt dafür nicht zuletzt der 
Gesetzgeber: Keine Maschine wird je ei-
nen gut ausgebildeten Mitarbeiter bei 
der Beurteilung und Lösung komplexer 

UNTERNEHMEN 
ENTWICKELN – 
ZUSAMMEN WACHSEN

&

12



13

I H R E  VO RT EI LE  A U F  E I N EN  B LI CK

Know-how, Kompetenz, kreative und aktive Beratung
Mehr Know-how durch breitere Wissenbasis! Jeder quali-

fizierte Mitarbeiter ist ein Spezialist mehr. Egal, an welchem 
Standort die Spezialisten sitzen, Sie profitieren in jedem Fall 
davon. Regelmäßiger Wissens- und Informationsaustausch 
zwischen den Mitarbeitern sorgt dafür, dass Ihre Angelegen-
heiten stets von allen fachlichen Seiten betrachtet werden. 
Unser offener, manchmal geradezu unkonventioneller Um-
gang zieht kreative, dynamische Menschen an – was den Un-
terschied ausmacht, auch in einem reglementierten Umfeld 
attraktive Beratungsleistungen zu erbringen.

Regionalität und kurze Wege
Nutzen Sie uns an allen Standorten, egal ob Sie in Graz, 

Rosental oder in Feldbach betreut werden. Ihre Unterlagen 
liefern wir gerne intern weiter. Besprechungstermine können 
wir in all unseren Niederlassungen vereinbaren..

Servicequalität
Bye, bye, Paper! Willkommen in der digitalen Welt der 

Steuerberatung! Sagen Sie JA zu mehr Komfort und weni-
ger Papier und nutzen Sie unsere digitalen Serviceleistun-
gen. Details zu unseren (auch anderen) Serviceleistungen 
finden Sie auf unserer Website. Gerne informiert Sie auch 
Ihr Kundenbetreuer.

Netzwerk
Ob durch eine enge Anbindung an das osteuropäische 

Steuerberatungsnetzwerk der IB.Group oder die Verbindung 
zu den Spezialisten von m27 Förderungsberatung – so fin-
den Sie bei uns für Ihr „Go East“ oder Ihr nächstes Investiti-
onsvorhaben die beste Unterstützung.

Fragen? Anliegen? Bitte wenden Sie sich an Ihren Betreuer!

M AG .  M A R I A 
KO LLE R
ist Steuerberaterin 
und ua spezialisiert auf
Umsatzsteuer

D R .  H A N S 
M A I E R

ist Steuerberater
und ua spezialisiert 
auf Umgründungen 
und intelligente 
Betriebsnachfolge

D R .  N A D J A 
H U B M A N N

ist Steuerberaterin 
und ua spezialisiert auf 
Umgründungen, Land- und 
Forstwirtschaft

D I E  GESCH Ä F TSF Ü H R E R D E R 
ST E U E R B E R AT U N G FELD BACH  GM B H  
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AUCH 2017 BRINGT NEUE GESETZLICHE  
BESTIMMUNGEN.  APPL AUS UA FÜR  
ÄNDERUNGEN IM KINDERBETREUUNGSGELD
GESETZ UND FÜR EIN GESETZ,  DAS DIE  
WIEDEREINGLIEDERUNG VON ARBEIT
NEHMERN ERLEICHTERN SOLL.

W ir haben für Sie die wichtigsten arbeits-, steuer- und 
sozialversicherungsrechtlichen Änderungen zum Jah-
reswechsel 2016/2017 zusammengefasst:

Das neue Lohn- und Sozialdumping-
Bekämpfungsgesetz (LSD-BG)

Seit 1.1.2017 gibt es ein eigenes Lohn- und Sozialdum-
ping-Bekämpfungsgesetz (LSD-BG). Dieses soll einen bes-
seren Überblick über die bisher in verschiedenen Gesetzen 
verstreuten Regelungen ermöglichen. Dabei wurden auch 
teilweise inhaltliche Änderungen wie zB die Einbeziehung 
von Heimarbeitern vorgenommen.

Das Familienzeitbonusgesetz
Erwerbstätige Väter, die sich direkt nach der Geburt ihres 

– nach dem 28.2.2017 geborenen – Kindes eine Auszeit im 
Ausmaß einer bestimmten Dauer („Papa-Monat“) nehmen, 
können eine finanzielle Unterstützung erhalten. Diese finan-
zielle Unterstützung nennt sich „Familienzeitbonus“ und be-
trägt pauschal € 22,60 pro Tag. Der neue Familienzeitbonus 
kann nicht gegen den Arbeitgeber durchgesetzt werden, son-
dern erfordert dessen Einverständnis. Der Vater kann inner-
halb eines Zeitraums von 28 bis 31 Tagen und innerhalb ei-
nes fixen Zeitrahmens von 91 Tagen nach der Geburt diesen 
„Papa-Monat“ konsumieren.

Änderungen im Kinderbetreuungsgeldgesetz
Durch die Änderung werden die vier Varianten des pau-

schalen Kinderbetreuungsgeldes durch ein (pauschales) Kin-
derbetreuungsgeld-Konto ersetzt und zusätzlich als neue 
Leistung ein Partnerschaftsbonus (€ 500 je Elternteil) für eine 
annähernd gleiche Aufteilung der Kinderbetreuung geschaf-
fen. Diese Neuregelungen gelten für alle Geburten ab dem 
1.3.2017. Die Einkünftegrenze in Bezug auf das „erwerbs-
abhängige Kinderbetreuungsgeld“ wird für die Bezugszeit-
räume ab Jänner 2017 von € 6.400 auf € 6.800 angehoben.

Wiedereingliederungsteilzeitgesetz
Dieses neue Gesetz soll Arbeitnehmern, die für längere 

Zeit erkrankt sind, ermöglichen, schrittweise in das Arbeits-
leben zurückzukehren, wobei der durch die reduzierte Ar-
beitszeit bedingte Entgeltverlust durch ein Wiedereinglie-
derungsgeld gemildert wird. Auch diese Teilzeit kann nur 
im Einverständnis mit dem Arbeitgeber vereinbart werden.

Das neue Ausbildungspflichtgesetz für Jugendliche
Durch die neue Ausbildungspflicht können Jugendliche 

bis zum vollendeten 18. Lebensjahr zu einer Ausbildung ge-
zwungen werden. Das neue Gesetz gilt in Bezug auf Jugend-
liche, die frühestens mit Ende des Schuljahres 2016/2017 
die allgemeine Schulpflicht beenden. Die jugendliche Hilfs-
arbeit soll dadurch weitgehend eingeschränkt werden. Ar-
beitsverträge, die im Widerspruch zur Ausbildungspflicht 
stehen, können vom Jugendlichen durch vorzeitigen Austritt 
aufgelöst werden. Sanktionen gegen den Arbeitgeber sind 
nicht vorgesehen. Gegen die Erziehungsberechtigten soll 
hingegen eine Verwaltungsstrafe verhängt werden können.

Exekutionsordnungs-Novelle 2016
In der Lohnpfändung wurde der Kostenersatz des Arbeit-

gebers nach sehr langer Zeit erhöht (€ 35 statt € 25) und es 
wurden Erleichterungen bei Zusammenrechnungen geregelt.

Der Entfall der täglichen Geringfügigkeitsgrenze
Ab 1.1.2017 ist für die Beurteilung, ob eine Beschäftigung 

im Rahmen eines echten oder freien Dienstverhältnisses ge-
ringfügig (teilversichert in der Unfallversicherung) oder voll-
versichert ist, ausschließlich die monatliche Geringfügig-
keitsgrenze heranzuziehen.

FAMILIE &
MEHR
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Neue Steuerfreiheit von Aushilfenbezügen
Bezüge, die an Aushilfen bezahlt werden, können  

steuerfrei abgerechnet werden, wenn folgende bestimmte 
Voraussetzungen lückenlos erfüllt sind:
�� Es liegt eine Aushilfstätigkeit vor.
�� Es handelt sich um eine geringfügige Beschäftigung.
�� Die Aushilfe muss parallel eine vollversicherte Beschäf-
tigung bei einem anderen Arbeitgeber ausüben.
�� Die Aushilfe darf maximal 18 Tage pro Kalenderjahr be-
schäftigt werden.
�� Der Arbeitgeber darf maximal 18 Tage pro Kalenderjahr 
steuerfreie Aushilfskräfte beschäftigen. 

IMMER EIN
ANSCHLUSS 

UNTER
DIESER 

NUMMER
Sie wollen die Sicherheit, dass Sie Ihren Personalabrech-

ner auch an Wochenenden oder Feiertagen in dringenden Si-
tuationen erreichen? 

Sie bleiben gelassen, wenn die Finanzpolizei unangekün-
digt knapp vor Geschäftsschluss vor der Türe steht, weil Sie Ih-
ren Steuerberater erreichen?

Wir haben uns in puncto Erreichbarkeit ein spezielles  
Service-Angebot für Sie einfallen lassen, denn ...

. . .  W I R  H A B EN  D I E  H O FE R LE I T I N GE R  
P E RS O N A LM A N AGEMEN T H OT LI N E !

Mit diesem neuen Service, der HL Personalmanagement-
Hotline, stehen wir Ihnen ab sofort für dringende Anliegen, 
Anmeldungen und Fragen außerhalb unserer regulären Ge-
schäftszeiten zu folgenden Zeiten zur Verfügung:

Freitag von 14 – 17 Uhr,
Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 8 – 17 Uhr.

Ihre Vorteile

�� Rasche und unkomplizierte Anmeldung von  
Dienstnehmern
�� Sie sparen wertvolle Zeit und Geld
�� Sie haben die Sicherheit, uns zu erreichen
�� Exklusiv

Buchen Sie gleich das HL-Abonnement mit € 10 zzgl Um-
satzsteuer monatlich und einer Mindestlaufzeit von 12 Mona-
ten. Die sich aus der Konsultation allfällig ergebenden Tätigkei-
ten werden laut aktueller Preisliste bzw Honorar vereinbarung 
gesondert abgerechnet.

Für Fragen zur Hotline oder weiteren Serviceangeboten 
stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung. Für weite-
re Informationen besuchen Sie auch unsere Website unter  
www.hoferleitinger.at
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M A G .  B I R G I T 
P O S C H

ist Klientenbetreuerin 
Personalmanagement

M A G .  S I L V I A 
W E L L E

ist Klientenbetreuerin 
Personalmanagement
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OPTIMIEREN 
KANN SO 

SCHÖN SEIN!
NUTZEN SIE HL FLOW UND  

OPTIMIEREN SIE JETZT  
KOSTENLOS* IHRE PROZESSE!

 
ES GIBT KEINEN UNTERNEHMER, DER NICHT  
PROZESSOPTIMIERUNG, PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNG,  
KOSTENREDUKTION UND TRANSPARENZERHÖHUNG AUF  
SEINER AGENDA HÄTTE. MANCHMAL WEISS MAN ABER  
EINFACH NICHT, WO MAN ANFANGEN SOLL.  

Was das Rechnungswesen im weiteren Sinne anbelangt, haben wir dafür 
HL Flow entwickelt, unseren einzigartigen Prozessoptimierungsservice.

P OT EN ZI A LE  F I N D EN  –  H L FLOW A U F  E I N EN  B LI CK

Digitalisierung, Vernetzung und Automatisierung machen gerade vor 
Prozessen wie dem Rechnungswesen nicht halt. Machen Sie sich die-
se Entwicklung zum Vorteil und senken Sie Ihre Kosten! Bei richtigem 
Einsatz und richtiger Organisation von intelligenten Technologien lässt 
sich ein Mehrwert durch Zeit- und Kostenersparnis sowie durch örtliche 
und zeitliche Flexibilität erreichen. Nutzen Sie die Gelegenheit für einen 
professionellen Blick von außen. Mit HL Flow analysieren wir Ihre beste-
henden Abläufe und entwickeln anhand der gewonnenen Erkenntnisse 
Vorschläge zu deren Optimierung.

Das ist genau das Richtige für Sie? Gut – alles, was Sie jetzt tun müssen, ist

�� sich unter www.hoferleitinger.at/hl-flow oder mit  
hl-flow@hoferleitinger.at anmelden,
�� online Fragen beantworten (Erhebung der Ist-Situation),
�� sich Zeit für einen halbtägigen Workshop nehmen  
(Analyse Ihrer Organisation und Prozesse),
�� mit uns das HL-Flow Maßnahmenpaket besprechen (strukturierte 
Auswertung mit konkreten Vorschlägen) und
�� die gewünschten Maßnahmen einleiten bzw beauftragen.

I H R E  VO RT EI LE

�� Nutzen Sie die Ressourcen Ihrer Mitarbeiter für andere Aufgaben
�� Transparente und verständliche Abläufe in Ihrem Unternehmen 
durch detaillierte Dokumentation
�� Kostenersparnis bzw Mehrwert bei gleichen Kosten
�� Zeitersparnis
�� Reduzierung von Risiken und Fehlerquellen
�� Erfüllen Sie elegant rechtliche Vorgaben und Anforderungen,  
zB Fahrtenbuchführung oder Arbeitszeitaufzeichnungen
�� Vermeidung von Informationsverlust
�� Optimierter Einsatz von Ressourcen, zB IT-Systeme, Hardware
�� Überzeugen Sie Ihre Kunden durch schnelle und  
zuverlässige Prozesse

*) Für die ersten 10 Klienten ist der Prozessoptimierungsservice   
HL Flow im Wert von € 950,00 zuzüglich Umsatzsteuer kostenlos. 

Ergreifen Sie jetzt die Gelegenheit, Verbesserungspotenziale zu iden-
tifizieren, und buchen Sie HL Flow unter www.hoferleitinger.at/hl-flow 
bzw unter 0316 386001 0 oder hl-flow@hoferleitinger.at. So erreichen 
Sie unser Prozessoptimierungs-Team auch bei Fragen.
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OPTIMIEREN 
KANN SO 

SCHÖN SEIN!
NUTZEN SIE HL FLOW UND  

OPTIMIEREN SIE JETZT  
KOSTENLOS* IHRE PROZESSE!
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DURCH DAS ABGABEN
ÄNDER UNGSGESETZ 2015 
HAT DAS FINANZSTRAFRECHT 
NICHT UNWESENTLICHE 
NEUERUNGEN ERFAHREN. 
ERFAHREN SIE  IM ERSTEN 
TEIL UNSERER SERIE  MEHR 
ZUR GEWERBSMÄSSIGEN 
TATBEGEHUNG.

W esentliche Neuerungen des Ab-
gabenänderungsgesetzes 2015, 
welches am 28. Dezember 2015 

kundgemacht worden ist, beziehen sich 
auf den Tatbestand der gewerbsmäßi-
gen Tatbegehung.

Eine Tat wird gewerbsmäßig began-
gen, wenn sie mit der Absicht ausgeführt 
wird , sich durch ihre wiederkehrende 
Begehung einen nicht bloß geringfügi-
gen abgabenrechtlichen Vorteil zu ver-
schaffen. Als Vorteil wird ein Betrag von 
über € 400 pro Monat im Rahmen einer 
jährlichen Durchschnittsbetrachtung 
verstanden. Das Tatbild erfordert wei-
ters einen Einsatz von Fähigkeiten oder 
Mitteln, die eine wiederkehrende Bege-
hung nahelegen. Der Täter handelt wei-

ters gewerbsmäßig, wenn er zwei wei-
tere solche Taten schon im Einzelnen 
geplant hat oder bereits zwei solche Ta-
ten begangen hat oder einmal wegen ei-
ner solchen Tat verurteilt wurde. Bei der 
Definition der Gewerbsmäßigkeit wur-
den allerdings finanzstrafrechtliche 
Besonderheiten berücksichtigt. Daher 
wurde der im Strafrecht geltende Beob-
achtungszeitraum von einem Jahr nicht 
übernommen, da eine wiederholte Be-
gehung bei jährlich zu veranlagenden 
Abgaben nur in längeren Zeitabständen 
als einem Jahr möglich ist.

Die gewerbsmäßige Tatbegehung 
wird mit einer Geldstrafe bis zum Drei-
fachen des maßgeblichen Verkürzungs-
betrages geahndet. Falls eine Frei-

heitsstrafe verhängt wird, beträgt das 
Strafmaß bis zu drei Jahren Freiheits-
strafe und bei einem strafbestimmen-
den Wertbetrag von mehr als € 500.000 
sogar bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe.

In der nächsten Folge beschäftigen 
wir uns mit der Konkurrenzbestimmung 
zu den Finanzdelikten im Strafrecht. 

FINANZ 
ERMITTELT – 
TATORT 1

M A G .  E V A - M A R I A
W I L H E L M E R ,  M A

ist Assistentin Steuern
und spezialisiert auf 
Verfahrens- und 
Finanzstrafrecht
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DA S P FLEGEV E RM ÄCH T N I S

Nicht selten kommt es vor, dass Personen aus einer Bei-
standspflicht heraus oder aus moralischen Gründen im Rah-
men des Familienverbandes gepflegt werden, solche Leis-
tungen jedoch nach dem Tod der gepflegten Person unter 
den Tisch fallen.

Im Rahmen der Erbrechtsreform 2015 hat der Gesetzgeber 
versucht, diesen Missstand zu beseitigen.

Nach den §§ 677 u 678 ABGB haben bestimmte naheste-
hende Personen eines pflegebedürftigen Verstorbenen An-
spruch auf das sog Pflegevermächtnis.

Voraussetzung ist, dass sie diesen in den letzten 3 Jah-
ren vor dem Tod mindestens 6 Monate nicht bloß geringfü-
gig gepflegt haben und dafür keine Zuwendung bekommen 
haben und kein Entgelt vereinbart wurde.

Unter Pflege versteht der Gesetzgeber dabei jede Tätig-
keit, die dazu dient, dem Betroffenen die nötige Betreuung 
und Hilfe zu sichern sowie die Möglichkeit zu verbessern, ein 
selbstbestimmtes, bedürfnisorientiertes Leben zu führen.

Nahestehend in diesem Zusammenhang sind Personen 
aus dem Familienverband: somit Personen aus dem Kreis der 
gesetzlichen Erben des Verstorbenen, deren Ehegatten, ein-
getragener Partner oder Lebensgefährte und deren Kinder so-
wie der Lebensgefährte des Verstorbenen.

Die Höhe richtet sich nach Art, Dauer und Umfang der er-
brachten Leistungen und orientiert sich primär am verschaff-
ten Nutzen (in der Regel Ersparnis von eigenen Aufwendun-
gen). Sie orientiert sich nicht am Wert der Verlassenschaft, 
geht jedoch allfälligen Verlassenschaftsgläubigern nach.

Das Pflegevermächtnis steht neben dem Pflichtteil zu und 
kann nur bei Vorliegen eines Enterbungsgrundes entzogen 
werden. Der Gepflegte kann einseitig zwar die Anrechnung 
auf den Erbteil, nicht jedoch die Anrechnung auf den Pflicht-
teil anordnen.

Weiters ist festzuhalten, dass in dem Sinne „frustrierte 
Pflegeleistungen“ weiterhin auch die Tatbestandsvorausset-
zungen „allgemeiner“ Anspruchsgrundlagen erfüllen können 
(vor allem aus dem Bereicherungsrecht). Ist dies der Fall, hat 
der Anspruchsberechtigte die Wahlfreiheit, aufgrund welcher 
Bestimmung der Anspruch geltend gemacht wird.

Die Bestimmungen über das Pflegevermächtnis sind mit 
1. Jänner 2017 in Kraft getreten und für Sterbefälle nach dem 
31. Jänner 2016 anzuwenden.

RECHT KURZ GEFASST

Dr. Guido Schwab 
Öffentlicher Notar

Wiener Straße 29
8605 Kapfenberg
Tel: +43 (0) 3862 28800-0
Fax: +43 (0) 3862) 28800-9
office@notariat-kapfenberg.at
www.notariat-kapfenberg.at
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STEUER-
SPLITTER

R EGI ST R I E R K A SSEN  U PDAT E

Jede Registrierkasse muss ab 1.4.2017 durch eine techni-
sche Sicherheitseinrichtung gegen Manipulationen geschützt 
werden. Die Unveränderbarkeit der Aufzeichnungen muss da-
bei durch kryptographische Signatur bzw durch ein Siegel je-
des Barumsatzes mittels einer dem Steuerpflichtigen zuge-
ordneten Signatur bzw Siegelerstellungseinheit gewährleistet 
und die Nachprüfbarkeit durch Erfassung der Signatur bzw 
des Siegels auf jedem einzelnen Beleg sichergestellt werden. 
Werden die geforderten Sicherheitsvorkehrungen vorsätzlich 
nicht installiert, liegt eine Finanzordnungswidrigkeit vor, die 
mit einer Geldstrafe bis zu € 5.000 bestraft wird. Außerdem 
begeht ein Abgabepflichtiger, welcher durch Einsatz eines 
Programms, mit dessen Hilfe Daten verändert, gelöscht oder 
unterdrückt werden können, seine Aufzeichnungen vorsätz-
lich verfälscht, eine Finanzordnungswidrigkeit, welche mit ei-
ner Geldstrafe bis zu € 25.000 geahndet wird. Die Verkürzung 
von Abgaben mithilfe von verfälschten Aufzeichnungen stellt 
wiederum ein vorsätzliches Finanzstrafdelikt, möglicherwei-
se auch einen Abgabenbetrug dar.

W EGFA LL D E R TÄGLI CH EN  GE R I N GF Ü GI GKEI TSGR EN ZE

Ab 1.1.2017 entfällt die tägliche Geringfügigkeitsgrenze. 
Somit wird die Beurteilung, ob eine Beschäftigung im Rah-
men eines echten oder freien Dienstverhältnisses nach dem 
ASVG geringfügig oder vollversichert ist, für Beitragszeiträu-
me ab dem 1.1.2017 ausschließlich anhand der monatlichen 
Geringfügigkeitsgrenze vorgenommen. Die monatliche Ge-
ringfügigkeitsgrenze beträgt € 425,70. Wie die Auswirkun-
gen in der Praxis aussehen, erfahren Sie unter www.hofer-
leitinger.at  
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… DANN FOLGT DIE 
PRAKTISCHE UMSETZUNG – 
DOCH WIE SEHEN DIE  
ERSTEN SCHRIT TE AUS? 
STEP BY STEP ZUR  
UNTERNEHMENSGRÜNDUNG. 

M it welchen Behörden müssen 
Jungunternehmer, Neugründer 
& Start-ups bei der Gründung Ih-

res Unternehmens in Kontakt treten?

F I N A N Z A MT

Die Aufnahme der unternehme-
rischen Tätigkeit muss innerhalb ei-
nes Monats beim zuständigen Finanz-
amt gemeldet werden. Eine kurze und 
formlose schriftliche Mitteilung ist 
ausreichend, in der die Betriebseröff-
nung angezeigt und um Zuteilung ei-
ner Steuer nummer ersucht wird. Das 
Finanzamt sendet anschließend einen 
Fragebogen zu. Nach Rücksendung des 
ausgefüllten Fragebogens und Überprü-
fung der Identität wird vom Finanzamt 
eine Steuer- und UID-Nummer zugeteilt. 

TIPP: Dem muss Klarheit vorausge-
hen, in welcher Rechtsform das Unter-
nehmen anfänglich geführt werden soll. 
Denken Sie schon ein, zwei Schritte vor-
aus, was auf Sie bzw das Unternehmen 
zukommen kann. Beratung!

S OZI A LV E RSI CH E RU N GSA N STA LT 
D E R GE W E R B LI CH EN  W I RTSCH A F T

Die Sozialversicherungsanstalt der 
gewerblichen Wirtschaft (SVA) ist die 
Sozialversicherung für Unternehmer, 
somit für Gewerbetreibende, Freibe-

AM ANFANG 
WAR DIE IDEE …

rufler und Neue Selbstständige. Die 
Sozialversicherungspflicht beginnt mit 
dem Tag der Gewerbeanmeldung bzw 
mit dem Tag der Aufnahme der Tätigkeit. 
Innerhalb eines Monats ab Beginn der 
Tätigkeit ist eine Meldung mittels Versi-
cherungserklärung bei der Sozialversi-
cherungsanstalt der gewerblichen Wirt-
schaft erforderlich. 

TIPP: Die Sozialversicherung muss 
vom „Tag 1“ an geregelt sein und im De-
tail ist da viel zu wissen und zu optimie-
ren. Daher höchste Priorität beimessen 
und beraten lassen!

GE W E R B E B EH Ö R D E

Eine Tätigkeit, die der Gewerbeord-
nung unterliegt, muss bei der Gewerbe-
behörde, die für den Gewerbestandort 
örtlich zuständig ist, angemeldet wer-
den. Tätigkeiten, für deren Ausübung 
kein Befähigungsnachweis erforderlich 
ist, nennt man freie Gewerbe. Bei freien 
Gewerben darf die Tätigkeit bereits mit 
Anmeldung des Gewerbes aufgenom-
men werden. Bei reglementierten Ge-
werben muss anlässlich der Gewerbe-
anmeldung ein Befähigungsnachweis 
erbracht werden und die Gewerbeaus-
übung darf erst begonnen werden, 
wenn ein rechtskräftiger Erteilungsbe-
scheid vorliegt. Die Eintragung in das 
Gewerberegister erfolgt durch die Ge-

werbebehörde und wird durch einen 
Auszug aus dem Gewerberegister be-
scheinigt. 

TIPP: Mit Betätigungen, die nicht 
dem Gewerberecht unterliegen und 
somit ohne „Gewerbeschein“ ist man 
auch kein Wirtschaftskammermitglied. 
Damit verbunden sind auch unter-
schiedliche Rechtsfolgen in der Sozial-
versicherung (abgesehen davon, dass 
man sich WK-Beiträge spart).

F I RMEN B UCH

Das Firmenbuch ist ein zentrales, 
öffentliches Verzeichnis aller Kapital-
gesellschaften (GmbH, AG), Personen-
gesellschaften (OG, KG) und einge-
tragenen Einzelunternehmen, die in 
Österreich ihren Sitz haben. Kapitalge-
sellschaften und Personalgesellschaf-
ten entstehen erst durch Eintragung ins 
Firmenbuch. Einzelunternehmen sind 
ab Überschreiten eines Jahresumsat-
zes von € 700.000 eintragungspflich-
tig, können die Eintragung in das Fir-
menbuch aber freiwillig vornehmen und 
diese auch wieder löschen lassen.

O FFEN LEGU N G

Für Kapitalgesellschaften ist der Jah-
resabschluss verpflichtend innerhalb 
von 9 Monaten nach dem Bilanzstichtag 
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elektronisch beim Firmenbuchgericht 
einzureichen. Für Kleinst- und Klein-
GmbH gibt es Erleichterungen dahin-
gehend, dass nur eine Bilanz mit Form-
blatt bzw ein eingeschränkter Anhang 
mit Offenlegung des Anlagenverzeich-
nisses offenzulegen sind. Die Einreich-
gebühr in Höhe von € 20 entfällt, wenn 
der Jahresumsatz € 700.000 nicht über-
schreitet und der Jahresabschluss in-
nerhalb von 6 Monaten nach dem Bi-
lanzstichtag elektronisch eingereicht 
wird. 

B ESCH Ä F T I GU N G VO N 
MI TA R B EI T E R N  –  A R B EI TSR ECH T, 
GE B I E TSKR A N KEN K A SSE , 
GEMEI N D E

Zunächst steht der Arbeitsvertrag 
mit allen arbeitsrechtlichen Belangen 
im Fokus. Weiters müssen Mitarbeiter 
vor Arbeitsbeginn bei der zuständigen 
Gebietskrankenkasse (GKK) angemel-
det werden. Die GKK ist der zuständige 
Versicherungsträger für die Abwicklung 
des Beitrags- und Leistungsrechts für 
Dienstnehmer und neben dem Finanz-
amt prüfende Behörde. Die Beschäfti-
gung von Arbeitnehmern ist auch der 
Stadt bzw Gemeinde mitzuteilen. 

TIPP: Dienstgeber sein ist mit einer 
Vielzahl von Pflichten verbunden. Las-
sen Sie sich vor allem zu Beginn Ihrer 

Dienstgeber-Karriere umfassend infor-
mieren!

N E U GRÜ N D U N GSFÖ R D E RU N G

Bestimmte Abgaben, Beiträge und 
Gebühren im Zusammenhang mit einer 
Neugründung werden über einen Zeit-
raum von bis zu 3 Jahren nicht erhoben. 
Voraussetzung dafür ist eine Erklärung 
der Neugründung, die in der Regel von 
der Wirtschaftskammer mittels Formu-
lar NeuFö 2 bestätigt wird. 

Wir unterstützten Sie gerne bei der 
Gründung Ihres Unternehmens. Kontak-
tieren Sie uns und vereinbaren Sie ei-
nen Beratungstermin! 

M AG .  K A R I N
ST EI N E R
ist Steuerberaterin
und ua spezialisiert auf 
Vereinssteuerrecht
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weil davon nicht abgeschrieben werden muss. Dadurch er-
gibt sich ein höheres Eigenkapital. 

Rückwirkungsfiktion
Eine Umgründung kann für einen Zeitpunkt bis zu 9 Mo-

nate rückbezogen werden. (Spätester Termin für Bilanzstich-
tag 31.12.2016 ist somit der 30.9.2017)

Übergang von Verlustvorträgen
Besonders „wertvoll“ sind steuerliche Verlustvorträge. 

Bei Umwandlung einer GmbH auf eine Kommanditgesell-
schaft oder den Alleingesellschafter gehen Verlustvorträge 
auf die KG bzw Alleingesellschafter über und führen in der 
Folge zu einer Steuerminderung. 

Wirtschaftliche Begründung
Eine Umgründung darf nicht nur der Erzielung von Steuer-

vorteilen dienen. Es muss daher zumindest ein außensteu-
erlicher Grund vorhanden sein (zB Haftungsbeschränkung, 
Vorbereitung der Unternehmensnachfolge, Trennung von 
Grundstück und Betrieb).

Mehrfachzüge
Mithilfe eines Umgründungsplanes (stellt Steuerbera-

ter auf) können mehrere Umgründungen auf denselben Bi-

MIT 
UMGRÜNDUNGEN 
ZUM OPTIMALEN 
RECHTSKLEID
2017 BESCHÄF TIGEN WIR UNS MIT DEM 
SCHWERPUNKT „UMGRÜNDUNGEN“. 
WIR WERDEN KONKRETE UMGRÜNDUNGS
SCHRIT TE FÜR UNTERSCHIEDLICHE AUS
GANGSSITUATIONEN VORSCHL AGEN.

D er österreichische Gesetzgeber hat schon frühzeitig das 
Instrument für die Verbesserung der Wettbewerbsfähig-
keit erkannt: Im Jahr 1969 wurde das Strukturverbesse-

rungsgesetz für die österreichische Wirtschaft erlassen. Ab 
1.1.1992 gibt es ein im Europavergleich sehr modernes Um-
gründungsrecht, welches von Klein- und Mittelbetrieben und 
auch bei der Internationalisierung österreichischer Betriebe 
angewendet werden kann.

Warum ist das Umgründungsrecht so 
reizvoll für Kleinbetriebe und KMU?

Die Veränderung der Rechtsform erfolgt steuerneutral mit 
Buchwertfortführung. Steuerbegünstigt sind Betrieb, Teil-
betrieb, Kapitalanteile, Anteile an Personengesellschaften 
und GmbH.

Buchwertfortführung
Umgründungsvorgänge stellen eine Veräußerung bzw ei-

nen Tausch mit Gewinnrealisierung dar, das Umgründungs-
recht verhindert eine Besteuerung.

Höheres Eigenkapital
Unternehmensrechtlich darf steuerneutral auf den Ver-

kehrswert aufgewertet werden. Besonders reizvoll sind Auf-
wertungen von Grund und Boden und bei Beteiligungen, 22
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lanzstichtag bezogen werden. Vorteil: Nur 1 Bilanz statt 2 
Bilanzen. 

Brainstorming
Die Analyse einer Strukturänderung und das Bedenken 

der Umgründungsschritte samt Auswirkungen soll vor dem 
geplanten Umgründungsstichtag und nicht nachher stattfin-
den. Tipp: Vorher denken und grübeln, nachher zügig um-
gründen. Beim Brainstorming verwenden wir die bewährte 
„Wabe“ und fragen uns und die Klienten: Warum? Wer? Was? 
Wann? Wohin? Wie?

Ideen für Umgründungsbedarf
�� Trennung von Betrieb und Liegenschaft/Übergabe
�� Ein Steuerbelastungsvergleich legt eine Änderung der 
Rechtsform nahe 
�� Eine GmbH hat Verlustvorträge und Guthaben an Körper-
schaftsteuer (Mindest-KöSt).

Wenn Sie jetzt neugierig auf Umgründungen 
sind, hier zwei Tipps:

Tipp 1: Wenn ein Einzelunternehmen oder eine Perso-
nengesellschaft nachhaltige Gewinne erzielt, bietet sich die 
Einbringung in eine GmbH an. Vorteil: Statt 50 % Steuerpro-
gression gibt es nur mehr 25 % KöSt Satz. Einbehaltene Ge-

winne können dann für Investitionen oder Schuldentilgung 
verwendet werden. 

Tipp 2: Eine GmbH mit chronischen Verlusten kann in 
eine Kommanditgesellschaft oder auf den Alleingesellschaf-
ter umgewandelt werden. Die Verlustvorträge und Mindest-
körperschaftsteuer gehen nahtlos in die Sphäre der Gesell-
schafter über. Der Verlustvortrag kann steuerlich verwertet 
werden und die Mindest-KöSt wirkt wie eine verrechenbare 
Vorauszahlung, also steuermindernd. 

Es war mir ein Bedürfnis das Wort „steuermindernd“ als 
letztes Wort beim Thema Umgründungen zu gebrauchen, 
wohl wissend, dass zusätzlich außersteuerliche Gründe vor-
handen sein müssen! 

MIT 
UMGRÜNDUNGEN 
ZUM OPTIMALEN 
RECHTSKLEID
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D R .  H A N S 
M A I E R

ist Steuerberater
und ua spezialisiert auf
Umgründungen und 
intelligente Betriebsnachfolge
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VORSTEUERABZUG:  
SCHAFF T DER EUGH  
KLARHEIT ODER DOCH NICHT?

A ktuelle Urteile des EuGH befassten 
sich mit der Frage, ob der Vorsteu-
erabzug trotz formeller Rechnungs-

mängel zulässig ist (zB bei unzurei-
chender Leistungsbeschreibung). Dazu 
stellte der EuGH fest, dass der Vorsteu-
erabzug nicht allein deshalb verweigert 
werden darf, weil in einer Rechnung 
nicht alle formellen Voraussetzungen 
erfüllt sind. Die Finanzverwaltung darf 
sich bei der Prüfung nicht nur auf die 
Rechnung selbst beschränken, sondern 
hat zu überprüfen, ob die materiellen 
Voraussetzungen für den Vorsteuerab-
zug gegeben sind. Die materiellen Vo-
raussetzungen gelten als erfüllt, wenn 
ein Unternehmer an einen anderen Un-
ternehmer gegen Entgelt eine Leistung 
erbringt und diese Leistung in Öster-
reich steuerbar und steuerpflichtig ist. 
Die Unterlagen mit den notwendigen 
Informationen hat der Steuerpflichtige 
der Finanzverwaltung auf Anfrage zur 
Verfügung zu stellen.

Der EuGH stellte eindeutig klar, dass 
die Bestimmungen der Mehrwertsteuer-
systemrichtlinie bezüglich der Berich-
tigung einer Rechnung, in Bezug auf 
eine zwingende Angabe, den nationa-
len Bestimmungen entgegenstehen. 
Die österreichische Finanzverwaltung 
hat bis dato im Rahmen von Betriebs-
prüfungen die Meinung vertreten, dass 

der Vorsteuerabzug nur in jenem Zeit-
raum zulässig ist, in dem die Berichti-
gung der Rechnung erfolgt und der Be-
richtigung keine Rückwirkung zukommt. 
Die Mehrwertsteuerneutralität verlangt 
aber, dass der Vorsteuerabzug in dem 
Zeitraum zusteht, in dem die materiel-
len Voraussetzungen erfüllt sind. Stellt 
also das Finanzamt bei einer Prüfung 
der Vorjahre Rechnungsmängel fest und 
kann der Unternehmer im Prüfungszeit-
raum berichtigte Rechnungen vorlegen, 
dann ist der ursprüngliche Vorsteuerab-
zug zu belassen.

Abzuwarten bleibt, wie restriktiv die 
Urteile des EuGH in der Zukunft ausge-
legt werden.

U N SE R E EM P FEH LU N G

Verstärktes Augenmerk auf die Rech-
nungskontrolle legen bzw im Zweifel 
sofort kontrollieren lassen (zB durch 
uns), damit eine Korrektur so schnell 
wie möglich veranlasst werden kann.

Ä N D E RU N GEN  B EI  LE I ST U N GEN  
I ZM  E I N EM  GRU N DST ÜCK D U RCH 
DA S A BGÄG 2016

Mit dem 1.1.2017 erfolgte die An-
passung des Grundstücksbegriffes an 
unionsrechtliche Vorgaben. Der Ver-

weis auf den Grundstücksbegriff aus 
dem Grunderwerbsteuergesetz ist Ver-
gangenheit. In diesem Zusammenhang 
gibt es folgende Änderungen bzw Klar-
stellungen:
�� Die Übertragung von Rechten (zB Re-
alservituten oder Realrechte) iZm 
Grundstückslieferungen sind un-
selbständige Nebenleistungen. Er-
folgt die Einräumung solcher Rechte 
außerhalb der Grundstückslieferung 
ist dieser Umsatz nicht gem § 6 Abs 
1 Z 9 lit a UStG befreit.
�� Die Einräumung und Übertragung ei-
nes Baurechts ist eine Grundstücks-
lieferung.
�� Bei der Vermietung von Superädifi-
katen gibt es keine Änderung, sofern 
Sie mit oder im Boden befestigt und 
weder leicht abbaubar noch zu be-
wegen sind.
�� Bei der kurzfristigen Vermietung von 
Grundstücken (bis 14 Tage) entfällt 
die Steuerbefreiung gem § 6 Abs 1 Z 
16 UStG, wenn das Grundstück sonst 
nur zur Ausführung steuerpflichtiger 
Umsätze verwendet wird, zB Hotel 
vermietet Seminarräume an nicht 
vorsteuerabzugsberechtigte Un-
ternehmer oder Private. Die Rech-
nungslegung erfolgt zwingend mit 
20% Umsatzsteuer. 

UMSATZSTEUER –
AKTUELLES AUF 
EINEN BLICK
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U N GA R N :  ST E U E R LI CH E Ä N D E RU N GEN  U N D 
EN T L A ST U N GEN  F Ü R D I E  U N T E R N EH MEN 

Im ungarischen Steuerrecht gibt es im Jahr 2017 zahlrei-
che Änderungen, die über das Steuerpaket vom Juni 2016 hi-
nausgehen. Davon sind auch die in Ungarn tätigen österrei-
chischen Unternehmen massiv betroff en.

Wir haben die wichtigsten vier Punkte zusammengefasst:

1. Personalkosten – Arbeitgeberbeiträge
Die Höhe der von den Arbeitgebern geleisteten Sozialab-

gaben wird im Sinne der verabschiedeten Gesetzesänderun-
gen von 27 Prozent auf 22 Prozent gesenkt. Somit betragen die 
Arbeitgeberabgaben ab Januar inklusive Fachausbildungszu-
schuss insgesamt 23,5 Prozent, statt bisher 28,5 Prozent. Ins-
gesamt also eine deutliche Entlastung für die Unternehmen.

 2. Körperschaftsteuer
Der Körperschaftsteuersatz wird ab 2017 auf 9 Prozent ge-

senkt – bisher war der Steuersatz 10 Prozent für Gewinne bis 
500 Millionen Forint und 19 Prozent für darüberliegende Ge-
winne. 

3. Einkommensteuer
Arbeitgeber können an Mitarbeiter eine steuerfreie „Woh-

nungsunterstützung zu Mobilitätszwecken“ für eine Wohnung 
an Arbeitsort gewähren, wenn die Entfernung zwischen Wohn-
ort und Arbeitsplatz mindestens 60 km beträgt oder die Zu-
rücklegung der Entfernung mit öff entlichen Verkehrsmitteln 
mehr als 3 Stunden dauern würde.  

4. Umsatzsteuer 
Für Steuerpfl ichtige, die ein Fakturierungsprogramm be-

nutzen, wird ab 1. Juli 2017 eine zwingend vorgeschriebene 
elektronische Datenlieferung an das Finanzamt eingeführt. 
Eine Datenlieferung muss im Falle von Rechnungen erfolgen, 
die mit einem Programm mit Fakturierungsfunktion gelegt 
wurden und in denen von einem Umsatzsteuerpfl ichtigen die 
Steuer an einen anderen inländischen Umsatzsteuerpfl ichti-
gen abgewälzt wird und die Umsatzsteuer 100.000 Forint er-
reicht oder übersteigt. Daten sind auch zur Modifi zierung oder 
Stornierung dieser Rechnungen zu liefern. Genaue Informati-
onen über die Form und den Ablauf der Datenlieferungen hat 
das Finanzministerium noch nicht bekanntgegeben.

BEYOND EXPECTATIONS

M AG .  ( FH ) 
SA B I N E  Z I E R LE R
ist Assistentin Steuern
und spezialisiert auf 
Umsatzsteuer

Mag. Waltraud Körbler ist Managing Partner bei
IB Grant Thornton Hungary.

IB Interbilanz Wirtschaftsprüfung und 
Steuerberatung GmbH & Co Management KG
Schönbrunner Straße 222-228/1/7 
A-1120 Wien
T: +43 1 505 43 13 2036 
E: offi ce@ibgroup.at
W: www.ibgroup.at 
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DER WERT IHRES UNTER
NEHMENS BESTIMMT SICH 
NICHT AUS DEN STILLEN 
RESERVEN IM ANL AGEN
VERMÖGEN UND DEM 
ÜPPIGEN BANKGUTHABEN. 
EINZIG UND ALLEIN DIE 
ZUKUNF T SPIEGELT DEN 
WERT WIDER. 

D ie Thematik der Unternehmensbe-
wertung kommt immer dann zum 
Vorschein, wenn es um einschnei-

dende Ereignisse im gewöhnlichen Un-
ternehmensalltag geht. Anlässe für die 
Erstellung einer Unternehmensbewer-
tung können sein:
�� Kauf eines Unternehmens oder von 
Unternehmensteilen
�� Verkauf eines Unternehmens oder 
von Unternehmensteilen
�� Umgründung (Verschmelzung, Um-
wandlung, Einbringung, Zusammen-
schluss, Spaltung)
�� Ausschluss von Minderheitsgesell-
schaftern
�� Bewertung einer Beteiligung im 
Zuge der Bilanzierung

W I E E RMI T T ELT  SI CH  D E R W E RT 
I H R ES U N T E R N EH MEN S? 

Was den Wert Ihres Unterneh-
mens betrifft, haben Sie sich sicher-
lich schon eine ungefähre Vorstellung 

WAS IST MEINE 
„FIRMA“ WERT?

über Ihre Wunschhöhe gemacht. Doch 
in der Realität der Bewertung eines Un-
ternehmens zählen neben menschli-
chem Know-how harte Fakten.

Ausgangspunkt einer jeden Un-
ternehmensbewertung ist das Unter-
nehmenskonzept und die Prognose-
rechnung. Hier ist eine tatkräftige 
Mitwirkung von Ihnen unumgänglich, 
denn Sie kennen Ihr Unternehmen am 
besten (Tipp: Unsere Checklisten un-
terstützen Sie dabei!). Der Wert Ihres 
Unternehmens wird ausschließlich 
durch die Zukunft bestimmt, die Ver-
gangenheit dient lediglich zur Plau-
sibilisierung der geplanten Zukunfts-
erfolge.

Von den aus der Prognoserechnung 
abgeleiteten Zukunftsgewinnen wer-
den noch der kalkulatorische Unter-
nehmerlohn und die Ertragssteuern 
abgezogen. Der kalkulatorische Unter-
nehmerlohn muss spezifisch für jede 

Branche und für jeden Betrieb geson-
dert ermittelt werden. Er hat somit ei-
nen großen Einfluss auf die Höhe des 
Unternehmenswertes.

Schließlich ist der Diskontierungs-
zinssatz von überragender Bedeutung. 
Der Unternehmenswert ermittelt sich 
nämlich durch Diskontierung (Abzin-
sung) der nachhaltigen Zukunftserfol-
ge auf den Bewertungsstichtag. Schon 
kleine Änderungen im Zinssatz haben 
enorme Auswirkungen!

Z W ECK D E R B E W E RT U N G

Je nach Bewertungsanlass wird zwi-
schen subjektivem und objektiviertem 
Unternehmenswert unterschieden. Im 
Falle einer Umgründung beispielswei-
se ist ein objektivierter Unternehmens-
wert zu ermitteln.

Hingegen wird bei der Beurteilung 
eines Unternehmenswertes beim Kauf 
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der Käufer eines Unternehmens immer 
einen anderen Blickwinkel haben als 
der Verkäufer (subjektiver Unterneh-
menswert).

ZU  GUT E R LE T Z T

Mittels der Unternehmensbewer-
tung wird der Wert Ihres Unternehmens 
ermittelt. Der Preis bildet sich hinge-
gen bei Preisverhandlungen zwischen 
Käufer und Verkäufer.

PR I CE  I S  W H AT YO U  PAY. 
VA LU E I S  W H AT YO U  GE T.

Unser Tipp: Stehen in einem abseh-
baren Zeitraum wichtige strategische 
Entscheidungen an, lassen Sie den Wert 
Ihres Unternehmens ermitteln. Durch 
die damit verbundene intensive Be-
schäftigung mit der Zukunft Ihres Un-
ternehmens und dem Unternehmens-
wertgutachten selbst werden Sie die 
richtigen Entscheidungen treffen.  

M AG .  A N D R E A S
CH R I STA N D L
ist Steuerberater
und ua spezialisiert auf 
Unternehmensbewertungen
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men des Welthandels fiel in den folgen-
den neun Jahren um 60 Prozent. Der 
Welthandel brach zusammen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 
die Theorie der komparativen Kostenvor-
teile von den Regierungen wieder aufgegriffen. 
Die Idee des Ökonomen David Ricardo aus dem 
Jahr 1817 war einfach: Jeder Staat soll jene Waren 
produzieren, die in diesem Land die geringsten Kos-
ten verursachen. Es ist sinnvoller, wenn beispielsweise 
Spanien Wein produziert und die Wolle aus England bezieht, 
statt Geld in der heimischen Wollproduktion zu verschwen-
den. Der Wohlstand beider Länder wächst. Voraussetzung – 
und das ist die Hauptkritik vieler Globalisierungsgegner – 
sind vergleichbare Volkswirtschaften.

Mit 1.1.1948 trat das Allgemeine Zoll- und Handelsabkom-
men (GATT) in Kraft. Das GATT hatte die Aufgabe Zölle und an-
dere Hemmnisse im internationalen Handel abzubauen. Aus 
dem GATT entstand 1995 die Welthandelsorganisation (WTO) 
mit Sitz in Genf. Sie orientiert sich am Prinzip Freihandel.

Zu hoffen bleibt, dass der neue amerikanische Präsident 
auch die Geschichte der 1930er kennt und der Freihandel als 
Wachstumsmotor der Weltwirtschaft bestehen bleibt. 

DIE 
GESCHICHTE 
DER ZÖLLE
PROTEKTIONISMUS 
VERSUS 
GLOBALISIERUNG

I m Zeichen von TTIP und CETA möchte ich diesmal die Ge-
schichte der Zölle beleuchten. Von Zöllen als eine Schutz-
maßnahme für Protektionismus liest man schon in den 

Schriften der Antike und der Bibel. Der Zöllner Matthäus trieb 
Geld für die römische Besatzungsmacht in Palästina ein, wur-
de dadurch von den Juden verachtet und folgte daraufhin Je-
sus. Der Versuch Englands für seine Kolonien Importzoll auf 
Tee einzuführen, führte zu einer Revolution in Boston. Die 
Boston Tea Party im Jahr 1773 wird von Historikern als Auf-
takt des amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gesehen.

Aus Angst vor der Vernichtung von Arbeitsplätzen wurde 
von der Politik schon immer versucht Grenzen zu schließen 
und Märkte abzuschotten. In der vorindustriellen Zeit galt 
dies für viele Länder,die heute als Paradebeispiel für Frei-
handel gelten. Beispielsweise hob England zum Schutz sei-
ner Landwirte und Wollproduzenten so lange Zölle ein, bis 
diese wirtschaftlich so stark waren, um gegenüber anderen 
Ländern konkurrenzfähig zu sein.

Es wird vermutet, dass auch der 25. Oktober 1929, der als 
schwarzer Freitag den Beginn der Weltwirtschaftskrise mar-
kiert, auf den Protektionismus der USA zurückzuführen ist. 
Am 17. Juni 1930 wurde die massivste Zollerhöhung in der 
Geschichte Amerikas beschlossen. Der Smoot-Hawley Tariff 
Act führte zu einer Verdoppelung der Zölle auf rund 50 Pro-
zent. Das Gesetz sollte die amerikanischen Farmer vor aus-
ländischer Konkurrenz schützen, obwohl kaum Agrarimporte 
stattfanden. Andere Interessensgruppen forderten ebenfalls 
Zollerhöhungen. Dies führte zu einer Eigendynamik. Andere 
Länder erhöhten als Reaktion ebenfalls ihre Importabgaben. 
Der Versuch des Völkerbundes diesen Kreislauf zu durchbre-
chen war vergeblich. Die Folge war eine Reduktion der Im-
porte als auch der Exporte in den USA um rund zwei Drittel. 
Es kam zu einem internationalen Handelskrieg. Das Volu-28

M A G .  H E L M U T
L E I T I N G E R

ist Steuerberater
und ua spezialisiert auf 
Verrechnungspreise 
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W ECH SEL D ES A BSCH LUSSPRÜ FE RS

Ziel einer Abschlussprüfung ist die Abgabe eines hinrei-
chend sicheren Prüfungsurteils, ob der Jahres- oder Konzern-
abschluss im Wesentlichen den gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und unter Beachtung der maßgeblichen Rechnungs-
legungsgrundsätze ein möglichst getreues Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens oder Kon-
zerns vermittelt. 

Dabei hat er unabhängig zu bleiben und ist zur Verschwie-
genheit verpflichtet. 

Im Falle eines Wechsels des Abschlussprüfers ist daher 
Vorsorge zu treffen, dass die Prüfungsqualität erhalten bleibt 
und wichtige Informationen nicht verloren gehen. Um dies zu 
gewährleisten, ist der Informationsaustausch zwischen altem 
und neuem Prüfer für alle gesetzlich vorgeschriebenen Jahres- 
und Konzernabschlussprüfungen im Gesetz geregelt. Dane-
ben gibt es auch ein (überarbeitetes) Fachgutachten des Ins-
tituts der Wirtschaftsprüfer.

Zunächst schließt der neue Prüfer einen Prüfungsvertrag 
mit dem zu prüfenden Unternehmen ab. Danach erfolgt die 
Kontaktaufnahme mit dem Vorjahresprüfer. Der vormalige Ab-
schlussprüfer muss seinem Nachfolger bei schriftlicher Auffor-
derung alle relevanten Informationen über das geprüfte Un-
ternehmen bereitstellen. Neu ist in diesem Zusammenhang, 
dass nicht nur allgemeine Auskünfte, sondern nun auch Zu-
gang zu allen relevanten Informationen über die zuletzt durch-
geführte konkrete Abschlussprüfung gewährt werden müssen.

Um diese Informationen zu erlangen, ist keine Entbindung 
aus der Verschwiegenheit durch das geprüfte Unternehmen 
notwendig. Sollten mehr Informationen vom vormaligen Ab-
schlussprüfer verlangt werden, als vom gesetzlichen Zugangs-
recht umfasst sind, so muss der vormalige Abschlussprüfer 
das geprüfte Unternehmen bitten, ihn aus der Verschwiegen-
heitsverpflichtung zu entbinden.

Trotzdem hat der Abschlussprüfer die Verpflichtung, sich 
vorrangig Informationen vom zu prüfenden Unternehmen di-
rekt zu beschaffen.

Bei allfälligen Fragen steht Ihnen das Team der „Dr. Denk 
Wirtschafts-Prüfung“ gerne zur Verfügung.

DRUM PRÜFE ...

An
ze

ig
e

Dr. Denk 
Wirtschafts-Prüfungs 
GmbH
Johann Fux-Gasse 26
8010 Graz
www.wirtschafts-pruefung.at

Elisabeth Feldhofer, BSc ist 
Revisionsassistentin bei der 
Dr. Denk Wirtschafts-Prüfung.
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MADE IN ST YRIA 

Das steirische Start-up-Ökosystem ist 
um ein Unternehmen reicher: micar-
do. Das junge IT-Start-up aus Graz 

verfolgt das Ziel, die beste Auto-Such-
maschine der Welt zu entwickeln. Dabei 
werden derzeit Angebote großer Platt-
formen aus Österreich und Deutschland 
zusammengesucht und sämtliche Im-
portkosten (zB NoVA, Transport) vollau-
tomatisch eingerechnet. Das Ergebnis: 
Das relativ kleine Fahrzeugangebot in 
Österreich weitet sich auf Deutschland 
aus und zeigt so aus 13x mehr Angebot 
den wirklich besten Preis an.

Wenn aus Kindheitsträumen 
plötzlich Realität wird …

… dann ist micardo ein gutes Bei-
spiel: Die ursprüngliche Idee stammt 
von Stefan Fedl (CEO), der seit seiner 
Kindheit Autos liebt. Auf der Suche nach 
seinem Wunsch-Auto wurde ihm rela-
tiv schnell klar, dass nicht nur die Aus-
wahl in Österreich hinsichtlich Preis 
und Sonderausstattung mäßig zufrie-
denstellend ist, sondern dass auch das 
Switchen zwischen den verschiedenen 
Plattformen bzw Apps sowie das hän-
dische Ausrechnen von Importkosten 
nerven. Mit dieser Situation gab er sich 
ganz nach dem Motto „Es kann ja nicht 

sein, dass es das nicht gibt“ nicht zufrie-
den, verabschiedete sich aus seinem Job 
und nahm die Sache selbst in die Hand.

Nicht in der Sandkiste, sondern am 
Start-up Playground und am Start-up-
Spitzer fand das heutige Gründer-Trio 
bestehend aus Stefan Fedl, Florian Kö-
nig und Patrick Schwarzenberger zu-
sammen. Mit dem Know-how-Bündel 
aus Idee, Technik, Marketing und Fi-
nanzen entstand wenig später die On-
lineplattform micardo.

Und damit lässt sich Geld verdienen?
Eine Frage, die wahrscheinlich viele 

Gründer zu Beginn hören. Derzeit hat 
micardo zwei Standbeine, die beide auf 
Partnerbeziehungen aufbauen. Stand-
bein eins ist klassisches Affiliate-Marke-
ting – bekannt aus der Blogger-Szene –, 
hier wird mittels Klick auf bestimmte In-
serate Geld verdient. Standbein zwei ba-
siert ebenfalls auf Provision, allerdings 
nicht per Klick, sondern per Deal.

6x schneller als bei anderen 
Suchformularen …

… ist man auf micardo.com durch den 
innovativen Such-Filter. Mit dem Launch 
der neuen Version vom 18.2.2017 hat 

das Trio begonnen, sich verstärkt auf 
das Social Media Marketing zu konzen-
trierten und führt erste PR-Aktivitäten 
durch, um besonders die beiden Haupt-
zielgruppen „Gustierer“ (Profis) und 
"Einmal-Käufer" (alle 5 Jahre) besser zu 
segmentieren.

Von der Vision zur Mission
Wenn man die drei Herren nach ih-

ren nächsten Schritten fragt, antworten 
sie ganz klar: Aufnahme eines neuen 
Mitarbeiters und Stabilisieren des der-
zeitigen Produkts. micardo.com ist erst 
seit Dezember 2016 online und wird ste-
tig verbessert. Bis Ende des Jahres will 
man die monatliche 100.000 Uniques-
Grenze knacken und kumulativ 1 Million 
Visits im Jahr 2017 schaffen. Zusätzlich 
sollen bis Jahresende 234 Fahrzeuge 
über Partnerfirmen vermittelt werden. 
Mit ihrer Mission, für jeden Kunden den 
besten Preis zu finden, gepaart mit dem 
Sorglos-Paket (Ankaufstest und Rückga-
be), werden sie die Art und Weise, wie 
man heutzutage Autos kauft, maßgeb-
lich verändern. 

 micardo.com

BLOGPOST
… EI N ES STA RT U PT R I OS ,  DA S L I E B E R 
F I N D E T A N STAT T ZU  S UCH EN .



 
M A N  K A N N  N I CH T N I CH T KOMMU N I ZI E R EN  –  U N D W I R 
KOMMU N I ZI E R EN  GE R N !  VO R A LLEM  MI T  I H N EN !
LESEN  SI E  U N SE R A M PU L S ,  U N SE R EN  N E WSLE T T E R U N D 
FO LGEN D E FACH LI T E R AT U R :

STEUERBERATER-/
KLIENTENINFORMATION 2017

Das Nachschlagewerk für die Neuerun-
gen und Änderungen im Steuer- und 
Wirtschaftsrecht.

Autoren: Alexander Hofer, Nadja Hubmann, ua
ISBN: 978-3-7041-0670-4
35. Auflage, Feb 2017
erschienen im dbv-Verlag (www.dbv.at)

SOZIALVERSICHERUNG 2017

Für alle Erwerbstätigen stellt dieses 
Werk die Fundgrube für Zahlen, Fak-
ten, Erklärungen und Tipps dar.

Autoren: Alexander Hofer, Wolfgang Seidl, 
Paul Tschuffer
ISBN: 978-3-7041-0669-8
17. Auflage, Jän 2017
erschienen im dbv-Verlag (www.dbv.at)

AUS UNSERER 
FEDER

SAVE

THE

DATE!

 
ST I MMEN GEN USS STAT T 
ST E U E RV E R D RUSS

Wann: Dienstag, 13.6.2017
Wo: Palais Meran, Graz 
Einladung und Programm folgen

Details zu den Veranstaltungen finden 
Sie auf unserer Website unter http://
www.hoferleitinger.at/wann-wir-es-
machen.php
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Das Journal „AmPuls“ wird den Klienten von Hofer Lei-
tinger Steuerberatung GmbH frei giebig zur eigenen In-
formation zur Verfügung gestellt. Die enthaltenen In-
formationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die 
spezielle Situation einer Einzelperson oder juristischen 
Person ausgerichtet. Aufgrund der gebotenen Knapp-
heit der Meldungen sollte niemand handeln, ohne sich 
geeignete fachliche Beratung eingeholt zu haben. Ho-
fer Leitinger Steuerberatung GmbH kann daher keine 
Haftung übernehmen.
Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die 
gewählte Form für beide Geschlechter. Wir danken für 
Ihr Verständnis.

Wir sind ein dynamisch wachsendes 
Dienstleistungsunternehmen und stets 
auf der Suche nach motivierten Mitar-
beitern im Bereich Rechnungswesen, 
Personalabrechnung und Steuerbera-
tung. Wenn Sie jemanden in Ihrem Um-
feld kennen, der Interesse hat, freuen 
wir uns auf die Bewerbung. Folgende 
Stelle ist derzeit vakant:

B E RU FSA N WÄ RT E R / I N  ( VO LL ZEI T ) 
für Graz

Weitere Informationen zu den aktuellen 
Stellenausschreibungen finden Sie auf 
unserer Website unter 
www.hoferleitinger.at/karriere.php
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